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(1) Der Antragsteller hat eine Pauschalgebuhr zu entrichten fur:

- den Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Nichtigerkldrung & 6
Abs. 1),

- den Antrag auf Einleitung eines Feststellungsverfahrens @ 7 Abs. 1) sowie

- den Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfigung @ 14).

(2) Die Landesregierung hat die Héhe der gemal3 Abs. 1 zu entrichtenden Gebuhren unter Bedachtnahme auf den
durch den Antrag bewirkten Verfahrensaufwand, den fur den Antragsteller zu erzielenden Nutzen und die in den
Vorschriften des Bundes im Bereich des offentlichen Auftragswesens (Art. 14b Abs. 1 und 5 B-VG) enthaltenen
Abstufungen mit Verordnung festzusetzen.

(3) Fur Antrage auf Erlassung einer einstweiligen Verfligung ist eine Gebuhr in der Hohe von 50% der festgesetzten
Gebuhr zu entrichten.

(4) Hat ein Antragsteller zum selben Vergabeverfahren bereits einen Antrag auf Einleitung eines
Nachprifungsverfahrens oder einen Antrag auf Einleitung eines Feststellungsverfahrens eingebracht, so ist von
diesem Antragsteller fir jeden weiteren Antrag auf Einleitung eines Nachprufungsverfahrens oder fur jeden weiteren
Antrag auf Einleitung eines Feststellungsverfahrens eine Gebuhr in Héhe von 80 % der festgesetzten Gebulhr zu
entrichten.

(5) Wird ein Antrag vor Kundmachung der Anberaumung einer mindlichen Verhandlung oder - wenn keine mundliche
Verhandlung durchgefiihrt wird - vor Erlassung des Erkenntnisses oder Beschlusses zurlickgezogen, so ist lediglich
eine Gebuhr in der H6he von 50% der fir den jeweiligen Antrag festgesetzten oder gemal} Abs. 4 reduzierten Gebuhr
zu entrichten. Wird ein Antrag nach Kundmachung der Anberaumung einer mundlichen Verhandlung, aber vor
Durchfuhrung der mindlichen Verhandlung zurlickgezogen, so ist lediglich eine Gebuhr in der Hoéhe von 80% der fur
den jeweiligen Antrag festgesetzten oder gemal Abs. 4 reduzierten Gebulhr zu entrichten. Bereits entrichtete
Mehrbetrage sind zu erstatten.

(6) Bezieht sich der Antrag lediglich auf die Vergabe eines Loses, dessen geschatzter Auftragswert den jeweiligen
Schwellenwert fur den Oberschwellenbereich nicht erreicht, so ist lediglich die Pauschalgebihr fir das dem Los
entsprechende Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich zu entrichten.

(7) Die Gebuhr ist bei Antragstellung zu entrichten. Bieter- und Arbeitsgemeinschaften haben die Gebuhr nur einmal

Zu entrichten.

(8) Der vor dem Landesverwaltungsgericht wenn auch nur teilweise obsiegende Antragsteller hat Anspruch auf Ersatz
seiner gemald Abs. 1 entrichteten Gebuhren durch den Auftraggeber. Der Antragsteller hat ferner Anspruch auf Ersatz
seiner gemald Abs. 1 entrichteten Gebuhren, wenn er wahrend des anhangigen Verfahrens klaglos gestellt wird.

(9) Ein Anspruch auf den Ersatz der Gebuhren fir einen Antrag auf einstweilige Verfligung besteht nur dann, wenn

1. dem Nachprifungsantrag (Hauptantrag) stattgegeben wird oder wenn der Antragsteller wéhrend des anhangigen
Verfahrens klaglos gestellt wird und

2. dem Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfligung stattgegeben wurde bzw. im Falle der Klaglosstellung
stattzugeben gewesen wdare oder der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verflgung nur wegen einer
Interessenabwagung abgewiesen wurde oder im Falle der Klaglosstellung abzuweisen gewesen ware.

(10) Uber den Geblhrenersatz hat das Landesverwaltungsgericht spatestens binnen drei Wochen ab jenem Zeitpunkt
zu entscheiden, ab dem feststeht, dass ein Anspruch auf GebUhrenersatz besteht.

In Kraft seit 09.07.2019 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/noe_vn/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/noe_vn/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/noe_vn/paragraf/14

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 21 NÖ VN Gebühren und Gebührenersatz
	NÖ VN - NÖ Vergabe-Nachprüfungsgesetz


